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Die Siedlungen im Kamineramt Morein 
(Komturei Christburg) während der Ordenszeit.

Von Arthur Semrau.

I. Das Kammeramt Morein.')
Das Gebiet der Komturei Christburg zerfiel, nachdem im 

SO die neue Komturei Osterode etwa 1340 oder 1341 entstanden 
war"), in 6 Kammerämter. Es ist nur zufällig, daß 1383 nur 
5 Kammerämter (Lingwar, Surwayten, Pruschmarkt, Neymen 
und Kerpow), 1384 nur 3 (Lingwar, Bergin, Kerpow) genannt 
werden. 1385 erscheinen die Namen der 6 Kammerämtei zum 
ersten Male: Lingwar, Vischow"), Surwayten, Pruschmarkt, 
Bergin, Kerpow. 1386 steht statt Bergin Naymen, 1388 in einer 
Liste Neymen, in einer anderen Bergen und unter den zugehöri­
gen Ortschaften Neymen. 1390 tritt an die Stelle von 
Lingwar als Sitz des Kammeramts Moreyne*),  
1391 Kirsiten (Kyrssiten) an die Stelle von Surwayten“). Diese 
Einteilung galt unverändert noch 1411. In der Zeit von 1412 
bis 1414 war die Aufteilung des K.-A. Fischau beendet (Ziesemer, 
Das Zinsbuch des Hauses Marienburg, S. 7)®).

*) Wir gebrauchten nach Weber (Preußen vor 500 Jahren) in Heft 38 die 
Form Morin. Diese läßt eich aber nicht nachweieen.

“) Ob nur ein anderer Name für Kireiten? Jedenfalls kommt der Name 
Surwayten in dem kurz vor 1400 angelegten Register im Ordenefol. 161 
nicht vor.

®) Das Nähere über die Aufteilung des K.-A. Fischau siehe weiter unten. 
Nach Weber (S. 446 f.) gab es in der Komturei Christburg 5 Kammerämter: 
Morein, Kirsiten, Neimen, Preußischmark und Kerpen, außerdem das Fisch­
meisteramt Mortek. Das K.-A. Fischau reiht er in die Komturei Elbing ein. 
Diese Angaben Webers beruhen auf Einteilungen, die nach 1411 liegen.

Das K.-A. Morein, dessen Siedlungen wir im nachfolgenden 
beschreiben wollen, grenzt im Süden an das Bistum Pomesanien,

*) Wir begannen diese Arbeit im 38. Hefte der Mitteilungen des 
Coppernicus-Vereins mit dem Aufsätze „Die Orte und Fluren im ehemaligen 
Kammeramt Morein (Komturei Christburg) I. Der Südwestteil“. Da wir aber 
sahen, daß die topographischen Schwierigkeiten sich bei einer Behandlung in 
Abschnitten schwerer überwinden ließen, entschlossen wir uns zu einer Gesamt­
behandlung des Kammeramte.

’) Toeppen, Historisch-comparative Geographie von Preußen S. 184.
’) Toeppen kennt dieses Kammeramt nicht (a. a. 0. S. 182).
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im Westen an die Komturei Marienburg (Vogtei Stuhm), im 
Norden an das K.-A. Fischau, das mit Lichtfelde und Posilge 
noch Anteil an der Höhe hat. Im NO bildete die Sorge vor 
ihrem Eintritt in den Drausen die Grenze zwischen K.-A. Fischau 
und südlich davon K.-A. Morein einerseits und K.-A. Kir- 
siten anderseits die Grenze. Die Grenze gegen das K.-A. 
Kirsiten verlief sodann ostwärts, so daß Pachollen und Lippitz 
zum K.-A. Kirsiten gehörten. Auch die Ostgrenze des K.-A. 
Herein läßt sich bis auf geringere Unsicherheiten bestimmen. 
Die Dörfer Königssee, Altstadt und Alt-Christburg gehörten zum 
K.-A. Morein, die Orte Liebwalde, Glanden, Köllmen, Prothai- 
nen, Buchwalde und das Haus Morteck zum K.-A. Preußisch­
markt. Ein Zweifel besteht nur darüber, ob das Gut des Clauko 
bei der Neuen Mühle [Kleine Klaukendorf], das zum K.-A. 
Morein gehörte, auf dem linken oder rechten Ufer der Sorge 
gelegen hat. Als Grenzen des Gutes Keimen (13 Hufen) werden 
in der Handfeste von 1354 die Orte Konigissee, Poburse, Gar­
beniken’), Aldencristburg und Aldinstat genannt. Darnach haben 
wir Poburse und Garbeniken in der Gegend von Glanden und 
Prothainen zu suchen. Garbeniken (Untergarbyn) lag also 
rechts der Sorge südöstlich von Keimen. Das Gut des Clauko 
(Kleine Klaukendorf) hat wahrscheinlich auf dem rechten Ufer 
der Sorge gelegen®). Südlich von Alt-Christburg bildete die 
Heide von Morteck die Grenze, die zuerst 1312 in der Hand­
feste für Alt-Christburg genannt wird. Der Davidswald mag 
ungefähr die Westgrenze der Heide gebildet haben.

Die Aufgabe der Kämmerer war die Einziehung der Ab­
gaben von den Preußen (Weber S. 327). Das Amt ist gewiß so 
alt wie die Einrichtung des Ordensstaates. Der erste uns bekannt 
gewordene Kämmerer ist Albert 1299, dessen Güter an das Dorf 
Blumenberg (jetzt Blumenau) grenzten. Nach Conrad sind 
diese Güter in Kerschitten und Krapen (Pr. Urk. 12 Nr. 723) 
zu suchen. Das dürfte zutreffen, da Kirsiten nachweislich 
später K.-A. war. Im K.-A. Morein wird 1354 als ehemaliger 
Kämmerer Heinrich in der Handfeste für Posilge genannt. 
Dem Kämmerer unterstand ein Unterkämmerer (siehe Morainen).

Bisher fanden wir das K.-A. Morein zuletzt im großen 
Zinsbuche 1437 genannt. Bei den Friedensverhandlungen 1464 
vertraten die polnischen Abgeordneten u. a. die Forderung, daß 
die „camera Cristburgh“ dem Könige von Polen zufalle (Toepp.,

’) Garbeniken erhielt 1370 eine Handfeste. Schmitt (S. 239) verlegt 
dieses Garbeniken an falsche Stelle. Der Ort Untergarbyn (Garbeniken) 
kommt noch 1396—1411 vor (Bl. 107b —108a). Hanken Tochter von Garwe- 
niken 1408 (Mar. Treszlerb. S. 507). Es muß später in Prothainen aufgegangen 
sein.

®) Vgl. Kleine Klaukendorf.
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Act. 5,152). Der Ausdruck „cameratus Christburg“ kehrt dann 
noch in dem Friedenstraktat von 1466 wieder, was für eine 
inzwischen vollzogene Verlegung des Sitzes des Kammeramtes 
von Morein nach Christburg sprechen dürfte*).  Die Stadt und 
ein Teil des Gebietes (districtus), d. h. der Bezirk der Komturei, 
fiel an Polen. Die neue Grenzlinie wird von Christburg aus 
so beschrieben. Sie beginnt auf der einen Seite der Stadt 
Christburg, nämlich der Nordseite, und geht den Fluß Szirge 
abwärts bis zum Drausen, doch so, daß der Hof Dollstädt mit 
seiner Mühle dem Hochmeister verbleibt. Auf der andern Seite 
der Stadt, also der Südseite, wird die Grenzlinie so gezogen, 
daß das Dorf Altstadt und das Dorf Münsterberg dem Hoch­
meister verbleibt. Alles übrige, das zum Kammeramt und im 
allgemeinen zum Gebiet Christburg gehörte, sollte der Burg 
des Hochmeisters Preußischmarkt unterstellt sein. Aus dieser 
Fassung der Friedensbestimmungen geht hervor, daß das K.-A. 
Christburg vor 1466 sich nach Osten in denselben Grenzen er­
streckte wie vorher das K.-A. Morein“*).

*) Privilégia der Stände des Herzogtums Preußen. Braunsberg 1616. 
Bl. 21—22.

*”) In den Bau- u. Kunstd. d. Kr. Stuhm S. 239 wird die Ansicht ver­
treten, daß der jetzt westpreußische Teil der Komturei mit Döllstädt, Altstadt 
und Groß-Münstorberg das K.-A. Chrietburg gebildet habe. Das entfernt 
liegende Döllstädt hat aber stets zum K.-A. Kirsiten gehört.

II. Die statistischen Untertagen der Untersnehnng.
Bevor wir die Besiedlung des K.-A. Morein darstellen, 

empfiehlt es sich, die statistischen Unterlagen voranzustellen, 
auf denen unsere Kenntnis der Besiedlung in der Hauptsache 
beruht. Das sind: 1) die Handfesten, 2) das Verzeichnis der 
Ortschaften im Pfennigschuldbuche.

1. Die Handfesten.
a) Lehngüter.

In beiden Handfestenbüchern sind unter Kammeramt 
Morein 28 Handfesten für folgende 25 Orte oder Felder ein­
getragen :

1) Balaw 1296.
2) Broiden 1258.
3) Blundelauken a) 1306, b) 1318.
4) Buchwald 1303. Urk.: Aziniten + y2 Feld Ruditen.
5) 3% Hufen bei Christburg für Niclos 1314 (diese Handfeste 

ist im Handfestenbuch unter Christburg eingetragen).
6) Cirunne und Wothiten vel Schonewese 1284 (Hs. B Schone­

wyse).
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7) Gausygeyn, a) addicio bona Gausigeyn adir Wapels (Hs. A)
— Wapils, Koszelern adir Gawsszyen (Hs. B) 1376.
b) Gawsyein (Hs. A), Koseler adir Gawsyen (Hs. B) 1399. i

Zinsdorf. ,
8) Grabist, a) 1321, b) 1372.'
9) Grunefeld 1316.

10) Koite 1308.
11) Lingwar (Hs. A), Lingwar vel Anderisdorff (Hs. B) 1343.

Urk.: Lingwar.
12) Lynkyn (Lynken) 1330: Übermaß bei dem Felde Broidin.
13) Luppin und Egil 1280.
14) Hargis 1312. i
15) Mirslokirsiten 1274. Urk.: Feld des Bigedis, dritter Teil 

des Feldes Sparroth.
16) Pangansten 1388.
17) Pirdeme (Hs. A), Pirdeme adir Budisch (Hs. B) 1336. Urk.: 

Feld Prisdamus.
18) Kesdynen vel Wapils (Hs. A), Wapils (Hs. B) 1323. Urk.: 

Feld Raszynen.
19) Semnolaux vel Witchen 1321.
20) Sparrow 1353.
21) Tesmesdorf 1324.
22) Tulekoiten (Tulkoyte) 1303. Urk.: Feld Wuse, das halbe 

Feld Ruditen.
23) Wapels (quedam addicio ad bona Wapels Ha. A — Wapels 

Hs. B) 1336. Urk.: Feld Huntigin.
24) Wusewiten (Wusewite) 1360.
25) Zebotin (campus) 1306.

Dazu kommt die Handfeste für
26) Andriadorff und Miralaw kleine Kirssiten von 1431 

(Ordensfol. 95).
Von den genannten Gütern ist nur die Lage des Feldes

Zebotin unbestimmt. Andere Handfesten fehlen, z. B. die für 
das Gut Stangenberg vom 26. April 1285.

Zeitlich stellen sich die 27+1 (Stangenberg) Handfesten so:
1) Broidin 1258.
2) Mirslokirsiten 1274.
3) Luppin und Egil 1280.
4) Stangenberg Gut 1285.
5) Cirunne und Wothiten 1294.1
6) Balaw 1296.
7) Buchwald 1303.
8) Tulekoiten 1303.
9) Blundelauken I. Handfeste 1306

lO) Zebotin 1306.
11) Koite 1308.
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12) Margis 1312.
13) 31/2 Hufen bei Christburg 1314.
14) Grunefeld 1316.
15) Blundelauken II. Handfeste 1318.
16) Grabist I. Handfeste 1321.
17) Semnolaux oder Witchen 1321.
18) Eesdynen oder Wapils 1323.
19) Tesmesdorf 1324.
20) Lynkyn 1330.
21) Pirdeme oder Budisch 1336.
22) Wapels (Feld Muntigin) 1336.
23) Lingwar oder Anderisdorf 1343.
24) Sparrow 1353.
25) Wusewiten 1360.
26) Grabist II. Handfeste 1372.
27) Gausigeyn I. Handfeste 1376.
28) Pangansten 1388.
29) Gausyeyn II. Handfeste 1399 (Dorf Koaeler).
30) Stangenberg (Gut) 1418 (Ordensfol. 95, Bl. 35a—35b).
31) Andrisdorff und Mirslaw kleine Kirssiten 1431 (Ordensfol. 

95, Bl. 185b—186b).
Außerdem lassen sich folgende Handfesten aus den Er­

neuerungen erschließen :
1. (1263—69) Ludwig, Landmeister in Preußen, verleiht dem 

Preußen Cropolto die Dörfer Buditen und Azinithen und das 
Feld Wuse. Pr. Urk. 12 Nr. 296. Siehe ebd. 12 Nr. 809 
und 810.

2. (1280—83) Mangold von Sternberg, Landmeister in Preußen, 
verleiht dem Preußen Lomothe das Feld Prisdamus. Pr. 
Urk. 12 Nr. 430 (= Pirdeme oder Budisch 1336, ob. Nr. 21).

3. (1288 —99) Meinhard von Querfurt, Landmeister in Preußen, 
leiht dem Ältervater des in der Handfeste von 1316 ge­
nannten Jacob und seiner Brüder das Gut Grünefeld.

4. (1302—1306). Konrad Sack, Landmeister in Preußen, ver­
leiht dem Preußen Tessim wegen seiner treuen Dienste das 
Feld Wermeno. Pr. Urk. 1 2 Nr. 866 (= Tessemsdorf 1324; 
oben Nr. 19).

5. (1302—1306). Konrad Sack, Landmeister in Preußen, ver­
leiht dem Preußen Lomothe das Feld Prisdamus. Pr. Urk. 
12 Nr. 868 (= Pirdeme oder Budisch 1336; oben Nr. 21).

6. (1302—1306). Konrad Sack, Landmeister in Preußen, ver­
leiht das Feld Koite an Tustim und seine Erben. Pr. Urk. 
12 Nr. 869 (= Koite 1308; oben Nr. 11).

7. (1302—1306). Konrad Sack, Landmeister in Preußen, ver­
leiht dem Preußen Tessim wegen seiner treuen Dienste das 
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Feld Easzynen. Pr. Urk. 12 Nr. 870 (= Kesdinen: oben 
Nr. 18).

8. (1306). Sieghard von Schwarzburg, Landmeister in Preußen, 
verleiht dem Niclos, des Schulzen Sohn, 9 Hufen bei der 
Stadt Christburg [aus der Handfeste von 1314].

9. (1314—28). Luther von Braunschweig, oberster Trappier 
und Komtur zu Christburg, verleiht dem Hannos Schriebe 
10 Hufen bei Altstadt (= Sparrow 1353; oben Nr. 24).

b) Deutsche Zinsdörfer.
1) Aldechristburg. Handfeste von 1312.
2) Aldemarkt. Um 1294 gegründet. Pr. Ürk. 12 Nr. 627. 

Vermessungsurk. von 1356.
3) Aldestadt. Handfeste von 1312.
4) Bomgart. Handfeste von 1354 (ist eine Erneuerung der 

Handfeste des Komturs Sieghard von Schwarzburg 1301 
bis 1311).

5) Koningsee. Handfeste von 1305.
6) Koseier. Handfeste von 1399 (siehe unter den Handf. des 

K.-A. Morein 7b).
7) Pirklitz. Handfeste von Dietrich Stange aus der Zeit von 

1285—1294. Erneuerung der Handfeste von 1399.
8) Stangenberg. Das Dorf bestand schon 1395. Handfeste 

von 1399.
9) Tiefensee. Handfeste von 1354 (ist eine Erneuerung der 

Handfeste von Luther von Braunschweig 1314—1328).
Die Handfesten der Stadt Christburg siehe unter Christburg.

2. Das Verzeichnis der Ortschaften im Pfennigschuldbuche 
(um 1400).

Die im Schuldbuche B1. 10a—47b unter K.-A. Morein ver­
zeichneten Orte sind folgende:

1) Preyterwicz“), 2) Matulen, 3) Loyseken, 4) Wusewiten, 
5) Moreyn, 6) Dywons, [7) Czessimekaym]*’'), 8) Resegynen, 
9) Traupyn, 10) Gausieyn vel Kaszelern, darunter auch Andirs- 
dorff, 11) Samelauken, 12) Tumeryn, 13 Lynken, 14 Kothe- 
lauken vel Polex, Woysethen, 15) Mirslaukristen, 16) Surtheken- 
dorff, 17) Margis oder Tranckot*®), 18) Resedynen Wapils, 
19) Blundelauken, 20) Budyssch Pirdeme, 21) Tulkoytendorff, 
22) Stangenberg, 23) Stangenow, 24) Pirkelwicz, 25) Grabist, 
26) Musekonig, 27) Rutiten, 28) Grabulen, 29) Grunenfelt

“) Unter Preyterwicz auch das hinterstellige Dienstgut der Freien aus 
dem Jahre 1404.

“) Die in eckige Klammern gesetzten Orte liegen nicht innerhalb des 
Bereichs des Kammeramts. Das Nähere siehe weiter unten.

*•) Weitere Einträge hinter Keyten.
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30) Tessemsdorff, 31) Koyten oder Leupin, [32) Tolnigsdorff], 
33) Aldencristburg, 34) Czum Felde, 35) Egil, 36) Myniten, 
[37) Skenewithen], [38) Gruneeyche], 39) Aldestat, 40) Konigis- 
see, 41) Monsterberg, 42) Balow, 43) Sclionewesze, 44) Tifensee, 
45) Aldenmarkt, 46) Tilendorff, 47) Sparrow, 48) Bomgarthe, 
49) Nuwehoff.

Ferner gehört hierher 50) Pangansten (Bl. 216a). Es fehlen 
Aldendorff und der Ordenshof Luthensee.

Wenn wir von den Orten 1—9 Dywons (6) und Czessime- 
kaym als spätere Einträge ausscheiden, dann scheint hier eine 
ältere Ordnung zugrunde zu liegen. Die preußischen Dörfer 
sind hier wie im großen Zinsbuch (1437) in derselben Reihen­
folge genannt:

Preyterwicz (1), Pangansten”), Moreyn (5), Eesegynen 
(= Ramod) (8) und Traupyn (9). An der 2. bis 4. Stelle stehen 
Matulen, Loyseken und Wusewiten. Aus der Handfeste von 
Grabist 1321 schließen wir, daß Matulen ursprünglich unmittel­
bar unter der Landesherrschaft gestanden hat.

Die deutschen Zinsdörfer stehen gegen Schluß, wenn auch 
nicht in ununterbrochener Reihenfolge: Aldencristburg (33), 
Aldestat (39), Konigissee (40), Monsterberg (41), Tifensee (44), 
Bomgarte (48).

Hier schließen wir einige Nachrichten über diejenigen Orte 
an, die wir in dem Verzeichnis als außerhalb des Kammeramts 
gelegen bezeichnet haben.

Gruneeiche, Gruneeyche.
1396 wird der Hofmann genannt (Bl. 35b). Er hat 

1 mr. geliehen und schuldet XVI sco. für X Scheffel Korn 
(Bl. 35b).

Die Lage ist unbekannt.
Skenewithen, Schonewitte.

Der houeman tenetur XVI sco. vor X sch. körn vom 
XCIIII jar (Bl. 35a). Inventar des Ordenshofes Schonewitte 
1434 und 1441 (Gr. Ämterb. S. 142 und 145).

Die Lage ist noch nicht genau bestimmt. Weber (S. 449) 
hält das Vorwerk Schonewiten für Kl.-Schwaige, Kammeramt 
Preußischmarkt. Es ist höchstwahrscheinlich dasselbe wie 
campus Schinewite. Auf dem Teile dieses Feldes, der zum 
Bistum Pomesanien gehörte, verblieb nach der Grenzregulierung 
von 1294 dem Orden eine Hufe zum Heuschlag oder als Wiese. 
(Urk. d. Bist. Pomes. Nr. 17; Pr. Urk. I2 S. 395)”). 1302

**) Pangansten auf dem losen Blatt 216 gehört dem Inhalt nach hierher.
”) Vielleicht saß hier der Pfleger auf dem Gromat, Konrad, 1328. 

Zeitechr. Mar. 9 S. 105.
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überließ das Domkapitel in Marienwerder dem Orden den See 
Schinewithen gegen den Mariensee (Urk. Bist. Pomes. Nr. 20; 
Pr. Urk. 12 Nr. 772).

Die Anlage eines Ordenshofes in Skenewithen ist durch die 
Urkunde von 1294 erklärt. Der Besitz der Hufe auf dem Felde 
Schenewiten wird in der Grenzberichtigung von 1324 bestätigt 
(Urk. Bist. Pom. Nr. 30).

Kaufmann sucht die Lage von Schinewite genauer zu be­
stimmen. Er sucht das Feld in dem um das Eehfließ liegenden 
Land, indem er Schinewite mit preuß. sirwis oder sirnis = Reh 
in Zusammenhang bringt, was schlechterdings unmöglich ist 
(Gesch. d. Kreises Rosenberg, S. 59, 152 und 203).

Obwohl dieser Ordenshof im Kammeramt Preußischmarkt 
liegt, ist er unter Morein eingetragen worden. Dagegen stehen 
did Bener (— Biener) von Skenewythen 1408 unter K.-A. 
Pruschmarkt (Bl. 220b). Sie hatten 21/2 Hufen (1437 Gr. Zinsb. 
S. 129).

Tolnigsdorff. Ein deutsches Dorf.
Tolnigsdorff ist später, als das Zinsbuch eingerichtet wurde, 

innerhalb des Kammeramts Morein mit folgenden Posten ein­
getragen worden:

Hans vom Felde tenetur % last korn, geliegen von hern 
Symon von Mortek, als Andreas syn schriber is beschreben hot, 
geantwort (Bl. 32b)***).

An anderer Stelle, außerhalb des Kammeramts Morein, 
stehen noch folgende Einträge: 1409 Nicclos der schulcz 
tenetur V ferto. vor 1 feilen, Gotfrid tenetur 1 mr. vor 1 feilen, 
Hans vom Felde tenetur VI mr. geliegen (Bl. 9b).

. Es kann nur ein Ort außerhalb der Komturei Christburg 
gemeint sein. Es ist Tulinx (= Pachutken im Bistum Pome- 
sanien, Kaufmann, Geschichte des Kreises Rosenberg I. Bd., 
S. 95, Ser. rer. Pruss. V 413). Hans vom Felde ist auch sonst 
als Grundbesitzer im Bistum Pomesanien nachgewiesen. 1396 
war er hier Landrichter (Urk. Pomes. S. 151 und 155).

Czessimekaym, Vogtei Stuhm.
Dieser Titel ist bei der Anlage des Registers innerhalb des 

Kammeramts Morein eingerichtet. Es steht darunter nur ein 
Eintrag’*) :

Banduke tenetur 1 mr. fid t Hannus von Eesiginen (Bl. 18a).

“) Simon Sobbe war 1404 und 1410 Fischmeister zu Mortcck (Zeitschr. 
Mar. 9 S. 103).

”) Der Name Cessime kommt z. B. unter Matulen 1383 vor 
(tenetur de 111 uncie) (Bl. 163a).
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Es kann nur Czesmekaym in der Vogtei Stuhm gemeint 
sein (Ziesemer, Das Zinsbuch des Hauses Marienburg, S. 43, 
47, 48).

III. Die Besiedlung.

1. Der Grundbesitz der Preußen.
a. Die Freien.

Die Befestigung des Grundbesitzes in Pomesanien durch 
urkundliche Belehnung läßt sicli nach dem Zustand der Über­
lieferung bis in die Zeit des großen Aufstandes (1260 —1273) 
zurückverfolgen. Der Orden war darauf bedacht, ergebene 
Preußen durch Bevorrechtung fester an sich zu fesseln. So 
bestätigte auch der Bischof Albert von Pomesanien 1260 dem 
Matho den Besitz dreier Güter (Urk. d. Bist. Pomes. Nr. 6). 
Die Tätigkeit des Landmeisters Ludwig nach dieser Richtung 
hin läßt sich wie in anderen Gebieten so auch im Christburger 
feststellen. In der Zeit von 1263—1269 verlieh er dem Preußen 
Tulizede das Feld Kusieyns (später auch Pallawiten, Pollewiten 
im K.-A. Preußischmarkt) und dem Preußen Paul das Feld 
Untranien (Urk. 12 Nr. 295 und 294), im K.-A. Morein dem 
Preußen Cropolto die Dörfer Ruditen und Azinithen und das 
Feld Wuse (jetzt Buchwalde und T e1kwitz). Der große 
AufStand mit seinen unausbleiblichen Folgen, Verheerung des 
Landes und Umschichtung der Bevölkerung, benötigte eine noch 
eifrigere Tätigkeit der Landesherrschaft, die sicli in einer Reihe 
von Handfesten aus der Zeit von 1274—1294 ausspricht. 1274 
verschrieb Konrad von Tierberg, Vizelandmeister in Preußen, 
den Brüdern Gastimus und Luthymer das Feld, von dem es 
heißt, daß es dem Preußen Bigedis gehört hatte, und den dritten 
Teil des Feldes Sparroth. 1280 verlieh der Landmeister Konrad 
von Feuchtwangen dem Preußen Sambangus die Felder Ijuppin 
und Egil (jetzt Koiten und Iggeln), zwischen 1280 und 
1283 der Landmeister Mangold von Sternberg dem Preußen 
Lomothe das Feld Prisdamus (Pirdeme, heute Budisch).

Den einflußreichen Tessim finden wir schon 1285 im Besitze 
des nach ihm genannten Tessimsdorf (jetzt Teschendorf), 
wenn wir auch erst von einer Handfeste des Landmeisters Kon­
rad Sack aus den Jahren 1302—1306 Kenntnis erhalten. Endlich 
verlieh der Landmeister Meinhard von Querfurt 1294 dem 
Pomesanier Boguslaus die Felder Cirunne und Wothiten (jetzt 
Schönwiese).

Zwischen 1288—1299 wurde eine Handfeste für Grün- 
fe1de ausgestellt. Aus dem Beginne des 14. Jahrh. mögen nur 
drei Handfesten erwähnt sein. Zwischen 1302 und 1306 verlieh 



— 10 -

der Landmeister Konrad Sack einem Preußen Tessim das Feld 
Raszynen (jetzt Groß- Wap1itz). Es war derselbe Tessim, 
der auf Tessimsdorf saß, 1306 dem Johann 10 Hufen im Felde 
Blundelauken. Dieser Johannes dürfte derselbe sein, dem 
noch in demselben Jahre vom Landmeister Sieghard von Schwarz­
burg das gekaufte Feld Zebotin verliehen wurde. Der Zusatz, 
daß er dasselbe Recht genießen sollte wie jeder Deutsche in 
Preußen, beweist docli wohl, daß dieser Johannes ein Preuße war.

Nur in einem der genannten Fälle ist die engere Heimat 
eines Grundbesitzers mit Pomesanien genauer bezeichnet. 
Aus der Bezeichnung der übrigen Grundbesitzer als Preußen 
können wir keine Schlüsse über ihre Herkunft ziehen, doch 
müssen wir auf Grund der eingangs angedeuteten Lage an­
nehmen, daß ein großer Teil der Grundbesitzer aus weiter östlicli 
gelegenen Landschaften herangezogen wurde. Dafür sprechen 
einige Beispiele aus mehreren Kammerämtern der Komturei. 
So wurde 1285 ein Feld im Felde Lepicz (Leupycz, jetzt Lippitz) 
im K.-A. Kirsitcn dem Samen Colthenyn verliehen (Pr. Urk. 
12 Nr. 455)*®). Der Ort Meynotin bei Pagansten 1312 geht 
auf den Personennamen Meynote zurück. Ein Same Meynote 
aus Medenow (Samland) wird 1299 genannt (Pr. Urk. I 2 S. 449).

In dem Jahre 1288 wurde das Feld Dymsteines (K.-A. 
Kirsiten) den Sudanern Muntigin, Tholeike, Schare und 
Prodwele, zu gleicher Zeit das Feld Powunden im K.-A. Kir­
siten den Sudanern Kantigirde und Söhnen und Zwinniennen 
und seinem Bruder verliehen (Pr. Urk. 12 Nr. 471 und 472). 
Der Name des Feldes Muntigin im K.-A. Morein, das zuerst 
1336 genannt wird, mag aucli auf den genannten Sudaner 
gleichen Namens zurückgehen. 1287 wurden dem Schalauer 
Girdolle und seinen Brüdern 10 Familien mit ihren Äckern im 
Felde Porotowe im K.-A. Kirsiten verliehen, zugleich versicliert, 
daß sie ihre Erbe in Schalauen zu demselben Rechte behalten 
(Pr. Urk. 12 Nr. 520). Diese und andere Verleihungen, in 
denen die Siedler lediglicli als Preußen oder nicht näher bezeich­
net sind (I2 Nr. 475—1285, I2 Nr. 485—1286), gehen auf den 
Landmeister Konrad von Tierberg zurück.

Auch allgemein als Litauer bezeichnete Ansiedler wur­
den vereinzelt herangezogen, wenn wir sie auch innerhalb der 
Komturei Cliristburg nicht nachweisen können. So wurde 1305 
vom Landmeister Konrad Sack dem Litauer Schado und dem

*’) Im Preuß. Urk. ist campus Lepicz = Rittergut Lippitz gesetzt, zu­
gleich wird bemerkt, daß der Name des Beliehenen (Coltenyn) an das an 
Lippitz angrenzende Koltheney anklingo. — Das Feld Leupite ist nicht = 
Lippitz, wie im Pr. Urk. zu I 2 Nr. 689 behauptet wird, sondern = Leupiton 
im K.-A. Preußischmarkt.
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Litauer Keude im Felde Lekelauken, das wohl innerhalb der 
Komturei Elbing lag, je 1 Haken verliehen (Fr. Urk. 12 
Nr. 838 u. 839).

Erst aus einer viel späteren Zeit können wir die Ansiedlung 
von Litauern im Ohristburger Gebiet nachweisen. 1402 wurden 
8 Litauer (d. h. wohl 8 Familien) in Mothalen seßhaft gemacht 
(siehe Mothalen)*”).

Wir wiesen früher darauf hin, daß das gleiche Vorkommen 
des großen und kleinen Hakens nebeneinander im Samlande und 
in der Vogtei Stuhm wohl auf Besiedlung mit Preußen aus dem 
Samlande zurückzuführen sei”“), die wir in die Zeit nach dem 
großen Aufstande verlegen müssen.

Ganz vereinzelt wird ein Po1e in dem preußischen Bauern­
dorfe Troop genannt: Symon Polan 1398 und 1407 (siehe Troop).

Die Rechtsverhältnisse, in die die belehnten Preußen ein­
treten, sind ungleicli. Toeppen in seinem „Exkurs über die Ver­
schreibungen des Ordens für Stammpreußen im 13. Jahrhundert“ 
(Ser. rer. Pr. I, S. 257 f.) unterscheidet drei Klassen. Zur 
ersten Klasse rechnet er diejenigen, die weder Dezem zahlen 
nocli Scharwerk leisten dürfen. Damit ist im allgemeinen Juris- 
diktions- und Veräußerungsrecht Verbünden. Zur zweiten 
Ivlasse gehören die, die das Pflugkorn liefern und regelmäßig 
die Jurisdiktion besitzen. Die Verschreibungen der beiden ersten 
Klassen lauten auf Erbrecht. Die dritte Klasse bilden die­
jenigen, die das kulmische Recht und damit aucli zugleich die 
Jurisdiktion erhalten. Als Übergang von der ersten zur zweiten 
Klasse bezeichnet er diejenigen Verschreibungen, in denen bei 
ausdrücklicher Erwähnung von Scharwerks- und Dezemfreiheit 
Pflugkorn auferlegt und Jurisdiktion verliehen wird.

So schlicht läßt sich diese Einteilung auf unser Gebiet nicht 
übertragen. Toeppen selbst sagt, daß die Verschreibungen der 
ersten Art vor allem freien Samländern in den Notjahren 
1261—1263 erteilt worden sind. Die an Cropolto zwischen 
1263—1269 über die Dörfer Ruditen, Aziniten und das Feld Wuse 
erteilte Verschreibung mag ursprünglicli den Wortlaut der 
ersten Klasse gehabt haben. In den Urkunden von 1303, nach 
denen die genannten Güter geteilt sind, wird jedem der beiden 
Eigentümer außer der völligen Gerichtsbarkeit und dem Erb­
recht vom Orden zugesichert, daß er sich kein Recht über sie 
noch über die von ihnen etwa angesetzten Bauern vorbelialte,

*’) Das sog. litauische Feld im Kreise Stuhm, das zuerst 1604 genannt 
wird, ist wohl im 16. Jahrh. mit Litauern besetzt worden. Christburg. Grodb. 
I Bl. 89.

=”) Mitt. d. Copp.-Ver. 36. Heft S. 12. 
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womit denn allerdings auch die Befreiung vom Zehnten und 
Scharwerk gemeint ist.

Verschreibungen der zweiten Art lassen sich mehrfacli 
nachweisen. Hierher gehören die Handfesten über das Feld 
des Bigedis und den dritten Teil des Feldes Sparroth (1274), 
über die Felder Luppin und Egil (1280), Margis (1312), Semno- 
laux (1321), Wusewiten (1360). Unter diesen Verschreibungen 
heben sich die für Luppin und Egil und für Semnolaux besonders 
hervor. In beiden Handfesten werden den Besitzern außer den 
kleinen Gerichten auch die großen zugesprochen.

Ausnahmsweise wird dem Sambango in der Handfeste für 
die Felder Luppin und Egil von 1280 auch die weibliche 
Erbfolge zugestanden (si masculi non essent affiniores, 
femine iure hereditario possidebunt), desgleichen dem Tulekoite 
für Telkwitz und dem Bute für Buchwalde in den Handfesten 
von 1303. Das entspricht dem in der kulmischen Handfeste 
von 1233 und 1251 verliehenen flämischen Erbrecht (Pr. Urk. 
I 1 S. 79 und 188).

Verschreibungen der dritten Art, nach kulmischem 
Recht, sind ausgestellt für die Felder Cirunne und Wothiten 
(= Schönwiese, 1294), Blundelauken (1306), das Feld Zebotin 
(1306), Koite (1308), Grunefeld (1316), Resdynen (1323), Tes- 
mesdorf (1324), Pirdeme (= Budisch, 1336), Muntigin zu dem­
selben Rechte wie Resdynen (1336), Gausiein (1376). Auch diese 
Handfesten unterscheiden sich im einzelnen voneinander. In 
der Handfeste für die Felder Cirunne und Wothiten ist die 
Befreiung vom Zehnten und Scharwerk ausgesprochen, die vorn 
Pflugkorn nicht. In der Handfeste für Resdynen ist die Be­
freiung vom Zehnten und vom Pflugkorn, in der für Tesmesdorf 
die Befreiung vom Pflugkorn ausgesprochen. Blundelauken, 
Koite, Gausiein müssen das Pflugkorn entrichten.

Nur selten wird die Verleihung zu preußischem Rechte aus­
drücklich ausgesprochen. In der Handfeste für die Freien von 
Merone (Ilirahnen, Vogtei Stuhm) von 1334 wird bestimmt, daß 
von dem Haken Dezem nach preußischem Rechte gezahlt wird 
(Schmitt, S.237). 1370 wurde Garbeniken (K.-A. Preußischmarkt) 
den Gebrüdern Moante und Milige zu preußischem Rechte ver­
liehen (Schmitt, S. 239). In der Handfeste, die 1394 dem Steffen 
von Kusieyn und seinem Bruder Nadraw über 3 Hufen in dem 
Felde Kusyeyn (K.-A. Preußischmarkt) verliehen wurde, wurde 
bestimmt, daß sie diese zu preußischem Rechte frei vom Zehnten 
und von bäuerlicher Arbeit besitzen und von jedem Pfluge 1 Sch. 
Weizen und 1 Sch. Roggen, von jedem Haken 1 Sch. Weizen 
entrichteten (Handfestenb. 10 und 11). In demselben Jahre 
wurden dem Thore 2 Haken in dem Felde Kusieyn zu denselben 
Bedingungen verliehen (ebd.).
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b) Die Bauern.
Als Sieger hatte der Orden die Macht und das Recht, die 

Rechtsverhältnisse der unterworfenen Preußen zu bestimmen, 
wobei er sich allerdings von Billigkeit und kluger Einsicht 
leiten ließ. So dürfte auch der Stand der Freien und Unfreien 
nicht lediglich seine Schöpfung sein’*). Durch Vergabungen 
verringerte der Orden die Zahl der unmittelbar von ihm ab­
hängigen Dörfer. 1258 wurde der Witwe Udulgardis bestätigt, 
daß sie aus der Erbschaft ihres Vaters den Zehnten von 20 Haken 
im Dorfe Broidin erheben dürfte (Pr. Urk. 12 Nr. 67). 1296 
verlieh der Orden dem Dietrich Stange das Dorf an der Balwe 
(villam in Balwe) und das Dorf Sculpin (ebd. 12 Nr. 654). Als 
ein frühes Beispiel von Dörfern, die unter der Gutslierrschaft 
standen, nennen wir Ruditen und Azinithen, die zwischen 1263 
bis 1269 dem Preußen Oropolto wegen seiner willfährigen Treue 
verliehen worden waren (ebd. 1 2 Nr. 869). Vielleicht liegt hier 
nur eine Bestätigung bereits bestehender Besitzverhältnisse vor. 
Das große Zinsbuch (Abt. II) nennt 1437 5 unmittelbar unter 
der Landesherrschaft stellende Dörfer:

1) Preyterwitcz mit 26 Haken,
2) Pagansten mit 38 Haken,
3) Moreyn mit 29 Haken, 
4) Ramod (früher Resiginin) mit 29 Haken, 
5) Tropen mit 55 Haken, 

Sa. 177 Haken.
Nach dem großen Zinsbuch gab es 1437 im K.-A. Morein 
217 bäuerliche Haken, so daß also die an dieser Summe fehlen­
den 40 Haken (217—177) in den unter einer Qutsherrschaft 
stehenden Dörfern zu suchen sind. Die Gemeinde der preußi­
schen Dörfer wird durch den Ältesten, den sog. Starusten, ver­
treten. Ein solcher wird z. B. 1395 in Resiginin genannt, 1396 
in Preiterwicz. Durch die Nennung eines Starusten erweisen 
sicli folgende Orte als preußische Dörfer: Leupin (1398), Loy­
siken (1398), Mothaien (1398). Ein preußisches Bauerndorf 
unter der Gutsherrscliaft war ferner Wusewiten, wo z. B. 1391 
5 Bauern zu 1 oder 2 Haken saßen. Zum Felde, wo 1397 ein 
Starust mit der Gemeine genannt wird. Vielleicht ist Zum 
Felde gleich dem obengenannten Dorfe Broidin (siehe Zum 
Felde).

Die Angaben über die Zahlung des Zehnten aus den Jahren 
1395—1399 und 1401—1409 sind nicht gleichartig und nicht 
durchsichtig. In der ersten Reihe wird nur einmal ein preußisches 
Dorf, das unmittelbar unter der Landesherrschaft steht, unter

’*) Vgl. Toeppen a. a. 0. S. 255.
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„hinterstelliger Zehnter“ genannt (1398 Preyterwicz), sonst 
außer anderen Orten auch einzelne Bewohner aus Christburg 
und deutschen Dörfern; in der zweiten Reihe sind außer den 
von uns genannten 5 Dörfern der ersten Art und denen der 
zweiten Art (Leupin, Loysiken, Mothaien, W usewiten und 
Broidin) nur Andrisdorf, Grabist, Koitelauken, Mirslokirsiten 
und Samlauken eingetragen.

Die preußischen Bauerndörfer waren ansclieinend wie die 
deutschen Kolonistendörfer durcli Zäune und Tore gesichert. 
In Morein wird Hannus bie dem there 1398 und 1399 und in 
Resegynen (= Ramod) Nicze bie dem there 1398 genannt 
(Ordensfol. 161)’^).

2. Der Grundbesitz der Deutschen. 
a) Die Lehngüter.

Die Verleihung einer größeren Landfläche an Dietrich 
von Tiefenau in Pomesanien in den Jahren 1236—1242 blieb 
eine Einzelerscheinung. Aber auch die Verleihung geringeren 
Landbesitzes an Deutsche ist im 13. Jahrhundert in diesem 
Gebiete nur äußerst selten, was nicht besonders Wunder nimmt, 
da die Unsicherheit in dem Neulande keinen starken Reiz aus­
übte. Abgesehen von jenen Verleihungen an Dietrich von 
Tiefenau reicht die Kunde von weiteren Landvergabungen wohl 
kaum in die Zeit vor der Teilung der Diözese Pomesanien (1247 
oder 1250) zurück. In dem K.-A. Morein fallen die ältesten 
Nachrichten in die Zeit vor 1258. Auf dem Felde Broidin ver­
kaufte ein gewisser Conrad unter dem Komtur von Christburg 
Hartmut von Grumbach (seit 1257 nachgewiesen) 18 Hufen an 
die „Herrin“ Udulgardis, die Witwe eines Nikolaus, die 1258 
aus der Erbschaft ihres Vaters den Zehnten von 20 Haken in 
dem Dorfe Broidin besaß. In der benachbarten Komturei 
Marienburg besaß Ulrich von Schidowe bereits vor 1259 
9 H)ufen (Neunhuben), zu denen er 4 Hufen (Kleine Jorges- 
dorf) von Konrad von Aldcndorph und Burchard gen. von Muken- 
berg 1259 hinzukaufte. Diese selbst waren sclion vordem mit 
den Gütern belelmt worden, auf denen später das Dorf Kalwe 
entstand (Mitt. d. Copp.-Ver., 36. Heft, S. 57, 69 f., 102 f.). 
Man darf vielleicht die Vermutung aussprechen, daß Konrad 
von Broidin dieselbe Person ist wie Konrad von Aldcndorph, 
der, wie es scheint, vom Orden an verschiedenen Stellen Land­
besitz erhalten hat und diesen dann zum Teil weiter vergibt.

Schmitt bringt das im K.-A. Morein gelegene Gut Altendorf 
in Zusammenhang mit dem genannten Conrad von Aldendorph,

“) Über Zaun und Tore bei den deutschen KoloniBtendörfern vgl. 
Altpreuß. Forsch. 6 S. 241.
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aber Bildungen wie Altendorf kommen auch sonst in unserer 
Gegend vor, wie Altfelde, Aldehayn, Altkirch, Altmark, Alt­
stadt, so daß es mißlich ist, aus dem Namen Altendorf Schluß­
folgerungen zu ziehen. Der große Aufstand (1260 —1273) war 
dem Zuzug deutscher Siedler abträglich, und auch darnach können 
wir ihn zunächst niclit wahrnehmen. Auch die Verleihung von 
Stangenberg an Dietrich Stange (1285) bedeutet nur die Ver­
mehrung seines im Bistum Pomesanien vorhandenen Land­
besitzes Um ein Gut im K.-A. Morein. Auch seine Belehnung 
mit Balau in demselben Kammeramt wurde nur unter der Be­
dingung vollzogen, daß er auf die Besitzungen in der Komturei 
Marienburg, die er von den Erben des Valrad käuflich erworben 
hatte, verzichtete. Bei diesem Austausch wurde der Orden von 
der Absicht geleitet, in der Komturei Marienburg verfügbares 
Land für die Ansiedlung freier Preußen und die Schaffung von 
Witingsstellen zu haben, und diese Absicht wiederum mag 
durch den Plan bedingt worden sein, Marienburg zum Haupt 
hause zu erheben. Schmid deutet wenigstens an, daß dieser 
Plan schon in der Zeit der Anwesenheit des Hochmeisters in 
Preußen in den Jahren 1295 und 1296 entstanden sei“’).

Auch aus dem Laufe des 14. Jahrhunderts können wir nur 
spärliche Beispiele für deutsche Ansiedlungen im K.-A. Morein 
nachweisen. Zwischen 1314 und 1328 verlieli Luther von Braun­
schweig, Komtur von Christburg, dem Hannos Schriebe 10 Hufen 
bei Altstadt, 6 davon gegen Zins und 4 frei zu kulmischem 
Rechte. Der Nachfolger im Besitz, Heinrich Sparrow (seit 
1353), gab dem Gute wohl den Namen. 1343 verkaufte Per- 
mande sein Gut Lingwar an Anders Tumeryn, dessen deutsche 
Herkunft freilich unsicher ist”). Erst gegen den Ausgang des 
14. Jahrh. tritt die deutsche Abstammung der Großgrund­
besitzer etwas deutlicher in die Erscheinung. Seit 1383 finden 
wir die Megirlin als Pächter auf dem Gute Stangenberg, 
das allerdings seit Anbeginn in deutschen Händen gewesen war. 
Seit 1396 war auf Linken ein Ruland, seit 1398 die Rasschow, 
deren Name ohne Zweifel auf Einwanderung hinweist.

Wir nahmen schon früher an, daß nach der Schlacht bei 
Tannenberg 1410 erheblichere Veränderungen im Grundbesitze 
eintraten (Mitt. d. C.-V., 38. Heft, S. 129). Wir nannten die 
Swynichen aus Schlesien, die 1418 in Stangenberg auf­
treten, 1432 die Czegenberg auf Buchwalde, deren deutsche 
Abstammung allerdings zweifelhaft ist, 1433 die Rabe (aus dem 
Ermlande) auf W ape1s, 1440 die Baysen (gleichfalls aus dem

”) Führer durch das Schloß Marienburg, 2. Aufl. S. 9.
”) Vielleicht liegt hier auch der Name eines Preußen Tungeinyr und der 

davon abgeleitete Ortsname Tungamerin zu Grunde. Siehe Gerullis u. d. 
Worte Tungamerin.


